
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2007/3/26 2002/14/0062
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.03.2007

Index

21/02 Aktienrecht

Norm

AktG 1965 §15 Abs1;

AktG 1965 §15 Abs2;

Rechtssatz

Bezüglich des Vorliegens einer Konzernierung" besteht kein Unterschied, ob die Ver8echtung einen Konzern "bildet"

oder nach Abs. 2 als Konzern "gilt" (Hinweis Schiemer-Jabornegg-Strasser AktG3, § 15 Rz 4).
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